
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abg. Ulrich Meyenborg und Sigrid Warnicke (SPO) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Minister für Wirtschaft und Verkehr -

Verkauf des Geländes der ehemaligen Metallhütte in Lübeck­
Herrenwyk 

I. Welche Teile des Geländes der ehemaligen Metallhütte in Lübeck 
wurden verkauft? 

2. Enthält der Kaufvertrag Klauseln zur vorhandenen Verunreinigung 
von Boden und Grundwasser in Teilen dieses Geländes, insbeson­
dere wird dabei der Käufer von Verpflichtungen zur Verhinderung 
weiterer Umweltbelastungen (Sanierung) freigehalten, hat die Lan­
desregierung entsprechende Garantien erteilt bzw. Verpflichtun­
gen übernommen? 

Das Gelände der ehemaligen Metallhütte befindet sich im privaten 
Eigentum. Der Inhalt von privaten Verträgen- auch Grundstückskauf­
verträgen - gehört zu den von Behörden nach § 88 a Landesverwal­
tungsgesetz vertraulich zu behandelnden Tatsachen. § 12 der Grund­
buchordnung regelt die Einsichtmöglichkeit in das Grundbuch dahin­
gehend, daß bei Darlegung eines berechtigten Interesses jedem Ein­
sicht zu gestatten ist. Die Landesregierung ist nicht zur Übernahme von 
Verpflichtungen oder Garantien im Zusammenhang mit Umweltbela­
stungen gebeten worden und hat auch keine entsprechenden Erklärun­
gen abgegeben. 

3. Gibt es Planungen darüber, welche Industrien auf dem Gelände 
angesiedelt werden? 

Die bauplanerische Gestaltung für das Industriegelände ist Aufgabe 
der Stadt Lübeck. Eine Festlegung hinsichtlich bestimmter Industrien 
ist der Landesregierung nicht bekannt. 
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